
 

 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 5/15 

 

„Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ 

der Stadt Bad Kreuznach 

 

 

Umweltbericht 

und  

Zusammenfassende Erklärung  

nach § 10 Abs. 4 BauGB 
 

 

 

 

 

Satzungsfassung 

 

 

 

 

 

 

 

L.A.U.B. Kaiserslautern 31.03.2017 



L.A.U.B.-GmbH – Proj.-Nr. 88/15: Umweltbericht B-Plan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“  

 

 

 2 

Inhalt 

1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans sowie Ziele des Umweltschutzes ........................ 3 
1.1 Bedarf an Grund und Boden ..................................................................................... 4 
1.2 Zu berücksichtigende übergeordnete Ziele des Umweltschutzes ............................. 5 
1.3 Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen, Verordnungen und Richtlinien .................... 5 
1.4 Ziele aus einschlägigen Fachplänen ......................................................................... 7 
1.5 Schutzgebiete, geschützte Biotoptypen, Flora und Fauna ...................................... 10 

2 Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen ............................... 11 
2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 

Umweltzustands und der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden .................................................................................. 11 

2.2 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
der Festsetzungen für das Vorhaben unter Berücksichtigung des allgemeinen 
Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden .................... 19 

3 Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
der Festsetzungen für das Vorhaben vermieden, vermindert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden können ...................................................................................... 27 

3.1 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft i.V.m. Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Baumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ............. 28 

3.2 Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) .......................................................... 30 

4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung 
der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ...................... 31 

5 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei 
der Umweltprüfung und Hinweise auf Probleme bei der Zusammenstellung der 
Angaben ...................................................................................................................... 31 

6 Monitoring ................................................................................................................... 32 
7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben .................... 32 
8 Zusammenfassendes Ergebnis der Umweltprüfung .................................................... 33 
9 Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplans ................................................... 33 
10 Aufstellungsvermerk .................................................................................................... 34 
Pläne 

Plan 1 „Bestand Biotoptypen“    M 1:1.000 

Plan 2 „Bewertung und Wirkungen“    M 1:1.000 

Plan 3 „Maßnahmen im Geltungsbereich“   M 1:1.000 

 



L.A.U.B.-GmbH – Proj.-Nr. 88/15: Umweltbericht B-Plan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“  

 

 

 3 

A  Umweltbericht gem. § 2 a BauGB 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 des BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
entsprechend der Anlage zum BauGB beschrieben und bewertet werden. 

Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert gemäß den gesetzlichen Vorgaben des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und des Baugesetzbuches 
(BauGB) das umweltrelevante Abwägungsmaterial.  

Der Umweltbericht soll gemäß § 2 BauGB die Auswirkungen der durch den Bebau-
ungsplan geplanten Vorhaben auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermitteln, be-
schreiben und bewerten. Er umfasst hierbei die unmittelbaren und mittelbaren Auswir-
kungen auf 

� Mensch, Tiere und Pflanzen, 

� Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

� Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie  

� die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

In dem Umweltbericht werden gleichzeitig die Grundlagen und Festsetzungen der im 
Planungsgebiet erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes gemäß §§ 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dargestellt.  

1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans sowie Ziele des Umweltschutzes 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5/15 „Zwischen Weyroth und 
Humperdinckstraße“ ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnut-
zung der landwirtschaftlich geprägten Fläche in Wohnnutzung im Südosten der Stadt 
Bad Kreuznach zu schaffen. Erschlossen wird der Bereich über die Anbindung an die 
Straßen „Weyroth“ bzw. „Hohe Bell“. Im Geltungsbereich wird ein Allgemeines Wohnge-
biet festgesetzt.  

Der Vorhabenträger (Deutsche Reihenhaus AG) plant auf einer Fläche von ca. 7.675 m² 
die Errichtung von 31 Reiheneigenheimen in offener Bauweise. Die sechs geplanten 
Hausgruppen bestehen aus vier bis sechs Wohneinheiten. Um ein harmonisches Ge-
samterscheinungsbild der Reihenhausanlage zu erzielen, werden Dachform und –farbe 
einheitlich ausgestaltet. Die Reihenhäuser werden mit Satteldach, Garagen mit Flach-
dach ausgeführt. Eine Unterkellerung erfolgt nicht; stattdessen sind für jedes Reihenei-
genheim ein Vorgartenschrank mit einer Grundfläche von maximal 3 m², ein Terrassen-
schrank sowie eine Gartenbox mit je einer maximalen Grundfläche von 2 m² vorgesehen. 
Da neben den Reiheneigenheimen und den Garagen insbesondere auch die 

Freiraumgestaltung das Erscheinungsbild einer Wohnanlage entscheidend prägt, wer-
den Vorgarten- und Terrassenschränke, Gartenboxen sowie Zäune und Hecken einheit-
lich durch den Vorhabenträger gestellt. 
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Das Freiraumkonzept sieht innerhalb des Plangebietes neben den privaten, nicht über-
baubaren Freiflächen (Hausgärten) auch gemeinschaftliche Grünflächen in einer Grö-
ßenordnung von etwa 560 m² vor. Diese beschränken sich auf die Durchgrünung der 
Stellplatzanlagen in Form von Baumanpflanzungen, Hecken und Bodendeckern. Der 
Großteil der Fläche kann damit von den Eigentümern privat genutzt werden. Dies mini-
miert die Erhaltungs- und Pflegekosten, die gemeinschaftlich genutzte Grünflächen mit 
sich bringen. 

Innerhalb des geplanten Wohngebietes werden sowohl Wege als auch Stellplätze mit 
versickerungsfähigem Pflasterbelag ausgeführt. 

Gegenüber den zulässigen Höchstwerten nach § 17 BauNVO sind die Nutzungspara-
meter reduziert worden um eine kleinteilige und aufgelockerte Bebauung zu erreichen.  
Zur Beschreibung der sonstigen maßgeblichen Festsetzungen für das Vorhaben wird auf 
die Ausführungen in der Begründung sowie den textlichen Festsetzungen verwiesen. 

 

1.1 Bedarf an Grund und Boden  

Der Bedarf an Grund und Boden ergibt sich aus dem festgesetzten Maß der baulichen 
Nutzung für die einzelnen Teilbereiche des Bebauungsplans.  

Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO fest. 

Die Grundflächenzahl wird im Wohngebiet auf 0,4 und die Geschossflächenzahl auf 
0,8 (siehe Planzeichnung) festgesetzt. 

Die festgesetzten Grundflachenzahlen und Geschossflachenzahlen gewährleisten eine 
bauliche Dichte, die der Lage des Plangebiets am Ortsrand im Übergang zur freien 
Landschaft angemessen Rechnung trägt.  

 
Tabelle 1: Übersicht Flächen Bestand/ Planung 

 Bestand (ha) Planung (ha) 

Überbaut/ versiegelt 0,04 0,55 

davon 

 Straße / Fußweg 0,04 0,06 
 WA GRZ 0,4 1 - 0,49 

 

Vegetationsflächen 

Säume 0,10 - 

Gehölzstrukturen2 0,12 14 Laubbäume 
   

Ackerbrache 0,57 

Nicht bebaubare Flächen3 - 0,28 

 

Gesamt 0,83 0,83 

 

                                                
1  In der Bilanzierung wird eine Überschreitung von 60% gemäß B-Plan berücksichtigt 
2  Bestand: BD4, BA1 

Planung: Begrünungsfestsetzungen (vgl. Kap. 9) 
3  Gemäß GRZ nicht überbaubare Fläche 
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1.2 Zu berücksichtigende übergeordnete Ziele des Umweltschutzes 

Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft, Pflanzen und Tiere, Landschaftsschutz 
und Stadtgestalt, Kultur- und sonstige Sachgüter werden in verschiedenen Fachgeset-
zen, Verordnungen und Richtlinien Ziele des Umweltschutzes definiert, die bei der Auf-
stellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen sind. Im Folgenden sind die wesentli-
chen zu beachtenden Zielsetzungen für die benannten Schutzgüter bezogen auf den 
Bebauungsplan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ aufgeführt. 

Wesentliche Vorschriften für die Beachtung umweltbezogener Belange im Bauleitplan-
verfahren stellen vor allem das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) sowie das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar. 

1.3 Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen, Verordnungen und Richtlinien 

§ 1 Abs. 5 BauGB Bauleitplanung in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz 

§ 1 Abs. 6 Nr.1 BauGB Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

§ 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (...). 

§ 1 Abs. 6 Nr.8 BauGB Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft (...). 

§ 1a Abs. 2 BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden.  

§ 1, 14, 15 und 18 BNatSchG Natur und Landschaft sind zu schützen, zu pflegen und 
zu entwickeln und soweit erforderlich wiederher-
zustellen, damit die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts, Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer 
Lebensstätten und Lebensräume dauerhaft gesichert 
ist. 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung, die die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, 
sind gemäß § 14 BNatSchG als „Eingriffe“ definiert. Sol-
che Eingriffe sollen gemäß § 15 BNatSchG grundsätz-
lich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, und ge-
hen die Belange des Naturschutzes im betreffenden Fall 
nicht vor, so ist zunächst eine Minimierung anzustreben 
und ggf. verbleibende Eingriffe sind durch geeignete 
Maßnahmen auszugleichen bzw. zu ersetzen. 

Gemäß § 1a BauGB und § 18 BNatSchG sind die als 
Folge eines Bebauungsplans ggf. neu bzw. zusätzlich 
zulässigen Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 
der Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes im 
Zuge des Planungsverfahrens zu ermitteln sowie ent-
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sprechende Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan 
darzustellen bzw. festzusetzen. 

Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der Ge-
nehmigung von Vorhaben sind für die europäisch ge-
schützten Arten die in § 44(1) BNatSchG formulierten 
Zugriffsverbote zu beachten. Eine Artenschutzprüfung 
(ASP) kann in drei Stufen erfolgen: 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose 
geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrecht-
liche Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu 
können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen 
Artenspektrum einzuholen. Vor dem Hintergrund des 
Vorhabentyps und der Örtlichkeit sind alle relevanten 
Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn 
artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die 
betreffenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-
Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorge-
zogener Ausgleichsmaßnahmen und ggf. ein Risikoma-
nagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, bei 
welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die ar-
tenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Hierzu ist 
gegebenenfalls ein spezielles Artenschutz-Gutachten 
einzuholen. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevo-
raussetzungen (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, 
Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine Aus-
nahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

Gemäß Rücksprache mit dem Umweltreferat der Stadt 
Bad Kreuznach ist zunächst eine artenschutzrechtliche 
Vorprüfung (Stufe I) zu erstellen. Kann durch getroffene 
Vermeidungsmaßnahmen das Eintreten von Verbotstat-
beständen nicht ausgeschlossen werden, sind weitere 
Schritte erforderlich (Stufe II).  

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen erfolgte zu-
nächst eine Potenzialabschätzung zu Artenvorkommen 
innerhalb des Plangebietes und anhand einer Auswer-
tung der für das TK-Blatt 6113 gemeldeten Arten. Im 
November 2015 erfolgte eine Geländebegehung. Es 



L.A.U.B.-GmbH – Proj.-Nr. 88/15: Umweltbericht B-Plan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“  

 

 

 7 

wird aufgezeigt, mit welchen Maßnahmen die Auslösung 
von Verbotstatbeständen vermieden werden kann.   

§ 1 a WHG Sicherung und Erhalt der oberirdischen Gewässer und 
des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts 
und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der Anfall 
von Abwasser ist soweit wie möglich zu vermeiden. Nie-
derschlagswasser soll nur in dafür zugelassene Anlagen 
eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei 
dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder 
versickert werden kann, und die Möglichkeit nicht be-
steht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches 
Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu las-
sen. 

§ 47 ff. WHG Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine nach-
teilige Veränderung seines mengenmäßigen und chemi-
schen Zustands vermieden wird. 

 

1.4 Ziele aus einschlägigen Fachplänen 

1.4.1 Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 

Der Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (2014)4 konkretisiert die Ziel-
setzungen des Landesentwicklungsprogramms IV Rheinland-Pfalz.  

Die Stadt Bad Kreuznach (Mittelzentrum) wird dem „verdichteten Bereich mit disperser 
Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur“ zugeordnet. Darüber hinaus ordnet der regiona-
le Raumordnungsplan der Stadt die besonderen Funktionen „Wohnen“ und „Gewerbe“ 
zu. 

Die besondere Funktion Wohnen erhalten die Städte/Gemeinden, die aufgrund ihrer 
Lage und Verkehrserschließung eine gute Erreichbarkeit i.S. von Zugangsmöglichkei-
ten gewährleisten. Bei den Standorten mit der besonderen Funktion „Gewerbe“ handelt 
es sich um Städte bzw. Gemeindegruppen, die bereits einen bedeutsamen Gewerbe-
ansatz aufweisen, dessen Bestandspflege und Weiterentwicklung Baulandausweisun-
gen über den Eigenbedarf hinaus erfordern. Dort liegen Standortfaktoren vor, die für 
eine Neuansiedlung von Betrieben besondere Anreize geben. 

Das Plangebiet wird als „sonstige Landwirtschaftsfläche“ dargestellt. Südlich grenzt ein 
„Regionaler Grünzug“ an. Im Raumordnungsplan aus dem Jahr 2004 ist die Fläche als 
„Siedlungsfläche Bestand“ ausgewiesen. 

                                                
4 Entwurfsfassung des Regionalen Raumordnungsplanes für das Anhörungsverfahren nach § 10 (1) Lan-
desplanungsgesetz Rheinland-Pfalz gemäß Beschlussfassung der Regionalvertretung vom 24.07.2014 
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Abbildung 1: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (2014) 

 

1.4.2 Flächennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach 

Im Flächennutzungsplan (FNP 2005) werden die Flächen als Wohngebiet dargestellt. 
Der B-Plan ist somit vollständig aus dem FNP entwickelt. 

 
Abbildung 2: Auszug aus dem FNP 
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1.4.3 Landschaftsplan der Stadt Bad Kreuznach 

Im Landschaftsplan (SCHNUG-BÖRGERDING 2000) werden für das Plangebiet keine 
konkreten Zielaussagen getroffen. Grundsätzlich kommt den Böden im Gebiet eine 
„mittlere“ Erosionsgefährdung durch Wasser zu. Die Leistungsfähigkeit des Bodens 
zur Pufferung, Filterung und Umwandlung von Stoffeinträgen in den Boden wird eben-
falls als „mittel“ eingestuft. Das Gebiet ist in Bezug auf die lokalklimatische Ausgleichs-
funktion von „mittlerer Bedeutung“. Als Zielsetzung wird u.a. die Förderung von Tritt-
steinfunktionen im landwirtschaftlich genutzten Raum formuliert. Als Entwicklungser-
fordernis werden die Siedlungsdurchgrünung und die Bildung strukturreicher Ortsrän-
der angegeben.  

 
Abbildung 3: Auszug aus dem Landschaftsplan, Karte Arten- und Biotopschutz (SCHNUG-BÖRGERDING 2000) 

 
Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsplan, Entwicklungskonzeption Nord (SCHNUG-BÖRGERDING 2000) 
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1.4.4 Planung vernetzter Biotopsysteme Landkreis Bad Kreuznach 

In der Bestandskarte der Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) für den Landkreis 
Bad Kreuznach sind keine Biotopstrukturen im Plangebiet dargestellt.  

In der Zielkarte wird für das Plangebiet die Darstellung „Schwerpunkträume: Entwick-
lung von Biotopstrukturen im Agrarraum“ angegeben. Als Biotopstrukturen werden 
Streuobstbestände und Wiesen und Weiden mittlerer Standorte abgebildet. (LfUG 
1998) 

 

1.5 Schutzgebiete, geschützte Biotoptypen, Flora und Fauna 

§ 27 Naturparke 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparks Soonwald-Nahe. Nach § 7 
(Ausnahmen) der Landesverordnung über den „Naturpark Soonwald-Nahe“ vom 
28.Januar 2005 gilt § 6 (Schutzbestimmungen) nicht für: 

„1. Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche Nutzung dar-

gestellt oder festgesetzt ist; dies gilt auch für einen künftigen Bauleitplan und dessen 

Aufstellung; bei der Aufstellung ist der Schutzzweck nach § 3 zu berücksichtigen; 

2. Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des Bauge-

setzbuchs, (…)“ 

Somit widersprechen die Planungen nicht der Naturparkverordnung. 

Weitere Schutzgebiet gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG befinden sich nicht im Plange-
biet und dessen näherer Umgebung.  

§ 32 Netz Natura 2000 

Ausgewiesene Natura-2000 Schutzgebiete befinden sich nicht im Plangebiet und des-
sen näher Umgebung. Das FFH-Gebiet „Untere Nahe“ liegt in 2,5 km Entfernung nörd-
lich der Stadt Bad Kreuznach. In 2 km Entfernung südlich des Plangebietes liegt das 
Vogelschutzgebiet „Nahetal“. 

Auswirkungen können aufgrund der Lage des Plangebietes und der Entfernung zu den 
Schutzgebieten ausgeschlossen werden. 

Landesbiotopkartierung Rheinland-Pfalz 

Bei der Kartierung wurden keine geschützten Biotoptypen gemäß § 30 BNatSchG er-
fasst. In der Biotopkartierung des Landes erfasste Flächen befinden sich ebenfalls 
nicht im Plangebiet und der näheren Umgebung. 

Vorkommen und Lebensräume geschützter Arten nach § 7 BNatSchG wurden im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans festgestellt. Genauere Erläuterungen finden 
sich in Kapitel 2.2.2.  
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Fauna 

Systematische Kartierungen wurden aufgrund der anthropogenen Überprägung und 
Größe des Gebietes nicht durchgeführt. Anhand der vorherrschenden Biotoptypenaus-
stattung können jedoch Rückschlüsse auf das faunistische Arteninventar, welches im 
Plangebiet zu erwarten ist, geschlossen werden. Insbesondere erfolgt dies unter Be-
rücksichtigung potenzieller Vorkommen streng geschützter Arten im Sinne der §§ 7 
und 44 BNatSchG. Es erfolgte des Weiteren eine Auswertung des Landschaftsplanes 
und der Artendaten (ARTeFAKT RLP) für das TK-Blatt 6113. 

Im Gebiet ist vor allem mit besonders geschützten Vogelarten zu rechnen. Darüber 
hinaus ist eine Nutzung als Jagdgebiet von Fledermäusen (alle streng geschützt) 
wahrscheinlich.  

Vorkommen von geschützten Arten weiterer Artengruppen sind aufgrund der Bio-
topausstattung nicht zu erwarten bzw. wurden nicht festgestellt.  

Eine artenschutzrechtliche Relevanz für die genannten Artengruppen ergibt sich nur, 
wenn Quartiere oder genutzte Nester zerstört werden. Inwieweit die genannten Arten 
jeweils aufgrund ihrer Lebensraumansprüche durch das Vorhaben tatsächlich betrof-
fen sind, ist zusammenfassend in Kapitel 2.2.2 des vorliegenden Berichts dargestellt.  

Die Betroffenheit von Vogelnestern während der Brut kann durch geeignete Maßnah-
men, insbesondere die Wahl des Rodungszeitpunktes außerhalb der Brutzeit verhin-
dert werden. 

Flora 

Aufgrund der überwiegenden Nutzung des Plangebietes als Ackerfläche, teilweise als 
Gehölzbestand und Weg mit Säumen wurden keine geschützten oder gefährdet Pflan-
zenarten festgestellt und sind auch nicht zu erwarten. 

 

2 Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 

Umweltzustands und der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich er-

heblich beeinflusst werden 

Die Fläche des geplanten Geltungsbereiches wurde bis 2014 landwirtschaftlich als 
Acker genutzt. Im November 2015 erfolgte eine Biotopkartierung im Plangebiet (vgl. 
Plan Nr. 1). Im Nordwesten und Süden grenzt vorhandene Wohnbebauung an das 
Plangebiet an. Im Osten befindet sich ein Feldgehölz, nördlich schließen landwirt-
schaftlich genutzte Flächen an.   

2.1.1 Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit  

Das Gebiet befindet sich im direkten Anschluss an vorhandene Wohnbebauung. Es 
bestehen Vorbelastungen durch die Immissionen der vorhandenen klassifizierten Stra-
ße.  
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Die Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau weiß für den 
Geltungsbereich ein lokal hohes Radonpotenzial (> 100 kBq/m³) zumeist eng an tekto-
nische Bruchzonen und Kluftzonen gebunden auf. (LGB 2015) 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem ein 
erhöhtes bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden 
kann. Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden 
dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauher-
ren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

Bei normaler Bauweise (Stand der Technik) sind keine besonderen Vorsorgemaßnah-
men nötig, wenn ausgeschlossen werden kann, dass eine geologische Störung unter 
dem Baugebiet vorliegt.  

 

2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Pflanzen und biologische Vielfalt  

Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte durch eine Begehung Anfang November 2015 
auf der Grundlage von Luftbildern (2014) und einer aktuellen Vermessung. Einstufung 
und Bezeichnung richten sich nach dem Biotoptypenschlüssel der Biotopkartierung 
Rheinland-Pfalz (OSIRIS-Schlüssel). Das Biotoptypenverzeichnis wurde durch Zusätze 
und Nachträge in Teilen ergänzt.  

Der Bestand der Biotoptypen wird in Plan Nr. 1 „Bestand Biotoptypen“ dargestellt bzw. 
im Folgenden näher beschrieben: 

Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches wird durch eine einjährige Schwarzbra-
che (HB0) geprägt. Im Jahr 2014 wurde die Fläche noch landwirtschaftlich bewirtschaf-
tet. Die ruderalisierte Fläche wird durch flächendeckenden Aufwuchs von Rumex cris-

pus (Krauser Ampfer) dominiert. Die Art ist Zeiger für Stickstoffreichtum und Bodenstö-
rungen. Darüber hinaus wurden mit Beifuß (Artemisia vulgaris), Goldrute (Solidago ca-

nadensis) und Brennnessel (Urtica dioica) weiter Pionierarten und Störungszeiger er-
fasst. Die Böschung (BD4) im Westen zur Weyrothstraße ist mit Apfelbäumen (Malus 

spec.), Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides) sowie Wildrosen 
(Rosa spec.) und Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) bewachsen. Im Osten grenzt an 
die Ackerbrache ein Feldgehölz (BA1) an. Eine Teilfläche des Feldgehölzes liegt in-
nerhalb des Geltungsbereiches. Prägende Baumarten im von Sträuchern dominierten 
Gehölzbestand sind Feldahorn, Spitzahorn und Esche (Fraxinus excelsoir). In der 
Strauchschicht dominieren Roter Hartriegel, Liguster (Ligustrum vulgare), Schlehe 
(Prunus spinosa) und Wildrosen. Zwischen dem Feldgehölz und der Ackerbrache ist 
ein ruderalisierter Saumstreifen (HM4a/KB1) ausgebildet. Ein unbefestigter Trampel-
pfad (VB7) führt von angrenzendem Wohngebiet um die Ackerbrache herum Richtung 
Nordosten.  

Vorkommen geschützter und gefährdeter Pflanzen wurden nicht nachgewiesen und 
sind innerhalb der überwiegend struktur- und artenarmen Biotope auch nicht zu erwar-
ten.  
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Bewertung der Biotoptypen 

Die kartierten Biotoptypen wurden in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit innerhalb des 
Naturhaushaltes und hier insbesondere in Bezug auf ihre Wertigkeit für den Arten- und 
Biotopschutz bewertet und in fünf Wertstufen eingeordnet (vgl. Plan Nr. 2). Nachfol-
gend wird jeweils erläutert, welche Kriterien für die Einordnung der Biotoptypen in ihre 
Wertstufe bestimmend sind (in Anlehnung an KAULE (1991), BASTIAN & SCHREI-
BER (1999), SCHLEYER et al. (2008)):  

Flächen und Elemente mit sehr geringer Bedeutung oder auch negativen Aus-

wirkungen für den Naturhaushalt 

Biotoptypen, die kaum von einheimischen Arten besiedelt werden können oder nur 
sehr eingeschränkt und weitgehend ohne Bedeutung für den Naturhaushalt sind, ge-
hören in diese Kategorie.  

Flächen und Elemente mit geringer Bedeutung 

Biotoptypen, die nur eine geringe Zahl einheimischer Arten beherbergen, leicht wie-
derherstellbar sind und häufig auftreten, gehören in diese Kategorie. Sie weisen in der 
Regel (z.B. aufgrund ihrer Nutzungsart und -intensität) eine deutliche Strukturarmut 
auf oder unterliegen häufigen menschlichen Störungen und bieten dadurch nur einer 
geringen Zahl von Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. 

Flächen und Elemente mit mittlerer Bedeutung 

Biotoptypen mit mittleren Zahlen an einheimischen Tier- und Pflanzenarten, die zudem 
durch geeignete Maßnahmen kurz- bis mittelfristig in ihrer Bedeutung deutlich aufge-
wertet werden könnten, gehören in diese Kategorie. 

Flächen und Elemente mit hoher Bedeutung 

Biotoptypen, die wichtige Funktionen im Naturhaushalt erfüllen, werden in dieser Wert-
stufe erfasst. Hierunter fallen beispielsweise naturnahe Biotoptypen, die durch anthro-
pogene Beeinträchtigungen in ihrem Wert gemindert sind. Oder aber Bestände auf 
mittleren Standorten, die durch extensive Nutzungsformen zu artenreichen Biotopen 
mit einem inzwischen seltenen Inventar an Pflanzen- und Tierarten geworden sind. 
Kleinstrukturen, die den Strukturreichtum eines Gebietes erheblich erhöhen und wich-
tige Vernetzungselemente darstellen, werden ebenfalls hoch bewertet. Im Allgemeinen 
sind diese Flächen nur mittel- bis langfristig an anderer Stelle in vergleichbarer und 
gleichwertiger Ausprägung wieder herstellbar. 

Flächen und Elemente mit sehr hoher Bedeutung 

Biotoptypen, die besonders wichtige Funktionen im Naturhaushalt erfüllen und / oder 
überhaupt nicht bzw. nicht in einem mittelfristigen Zeitraum an anderer Stelle in ver-
gleichbarer und gleichwertiger Ausprägung wiederhergestellt werden können oder ge-
setzlich besonders geschützt sind, werden in dieser Wertstufe erfasst. Wegen ihrer 
engen Bindung an Sonderstandorte sind solche Biotope meist selten und stark gefähr-
det.   
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Die Einstufung der erfassten Einheiten ist in nachfolgender Tabelle zusammenfassend 
dargestellt:  

Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen  

 Biotoptyp Wertstufe 

code Bezeichnung sehr  

gering  

gering mittel hoch sehr 

hoch 

BA1 Feldgehölz   x   

BB0 Gebüsch   x   

BD4 Gehölzstreifen   x   

HB0 Ackerbrache  x x   

HM4a/ 
KB1 

Trittrasen/ 
Ruderl. trockener Saum 

 x    

HM6 Höherwüchsige Gras-
fläche 

 x    

VB7 Trampelpfad  x    

 

Insgesamt betrachtet handelt es sich bei dem Plangebiet um eine Fläche von 

überwiegend geringer bis mittlerer Wertigkeit für den Biotop- und Artenschutz. 

Der überwiegende Teil der Flächen ist durch eine intensive Nutzung geprägt. 

Das zu erwartende Artenspektrum setzt sich weitgehend aus ungefährdeten und 

landesweit verbreiteten Arten zusammen. Es handelt sich überwiegend um Arten 

des Siedlungsraumes mit Übergang zur freien Landschaft und Arten der Feldflur.  

 

Tiere 

Um Informationen zum vorkommenden Artenspektrum zu erhalten wurde eine Gelän-
debegehungen zur Erfassung der Habitatstrukturen durchgeführt. Des Weiteren wur-
den Artenmeldungen aus dem Portal Artenfinder RLP und ARTeFAKT (2 x 2 km Ras-
ter, TK 6113) und dem Landschaftsplan ausgewertet. Bei der Geländebegehung wur-
de auf Altnester und Höhlenbäume geachtet.   

Aufgrund der anthropogen geprägten Umgebung (Wohngebiete, Straßen, Acker) so-
wie Nutzungen im Plangebiet (Wege) bestehen Vorbelastungen in Form von Verkehrs-
lärm sowie Unruhe durch Fußgänger (auch mit Hunden). Das zu erwartende Arten-
spektrum der Brutvögel dürfte sich daher aus störungsunempfindlichen Kulturfolgern 
zusammensetzen.  

Bei der Begehung und Überprüfung des Baumbestandes wurden keine Baumhöhlen, 
die als Neststandort für größere Arten wie Hohltaube oder Schwarzspecht geeignet 
wären, entdeckt. Auch größere Nester/Althorste, z.B. von Greifvögeln oder Elstern, 
konnten nicht festgestellt werden.  

Nachfolgende Tabelle zeigt auf Basis der ausgewerteten Unterlagen und der Gelän-
debegehung diejenigen Arten, für die das Plangebiet eine grundsätzliche Habitateig-
nung darstellt. Arten, die nur als Nahrungsgast vorkommen, sind nicht nochmal extra 
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hervorgehoben, da Flächen mit vergleichbarer Ausstattung im direkten Umfeld verblei-
ben und somit Ausweichräume bestehen.  

 

Gesetzlicher Schutz:  

Alle europäischen Vogelarten sind nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt. Darüber 
hinaus sind bestimmte Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützt (mit „§§“ gekenn-

zeichnet) sowie nach EG-ArtSchVO Nr.338/97 streng geschützt (mit „§§§“ gekennzeichnet). 

 

Gefährdungsstufen nach den Roten Listen: 

Rote Liste Deutschland (D) (Südbeck et al. 2007): 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark ge-

fährdet, 3 = Gefährdet, R = Extrem selten; V = Vorwarnliste). 

Rote Liste Rheinland-Pfalz (RP) (Simon et al. 2014): 0 = Ausgestorben 1 = Vom Aussterben be-

droht, 2 = stark gefährdet, 3 = Gefährdet, 4 = Potenziell gefährdet, R = selten, geographische 

Restriktion, V = Vorwarnliste, II = Durchzügler. n.b.: nicht bewertet in Simon et al. 2014 wurden 
alle Arten, deren Bestandsituation unbekannt ist. Gleiches gilt für nicht regelmäßige Brutvögel 
und Neozoen.  
 

wissenschaftlicher Name deutscher Name RL-RP RL-D FFH/VSR Schutz 

Turdus merula Amsel       § 

Motacilla [alba] alba Bachstelze       § 

Acanthis flammea Birkenzeisig       § 

Parus caeruleus Blaumeise       § 

Linaria cannabina Bluthänfling V V/V w   § 

Fringilla coelebs Buchfink       § 

Dendrocopos major Buntspecht       § 

Sylvia communis Dorngrasmücke       § 

Garrulus glandarius Eichelhäher       § 

Pica pica Elster       § 

Spinus spinus Erlenzeisig       § 

Alauda arvensis Feldlerche 3 3   § 

Locustella naevia Feldschwirl   V   § 

Passer montanus Feldsperling 3 V   § 

Phylloscopus trochilus Fitis       § 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer       § 

Sylvia borin Gartengrasmücke       § 

Hippolais icterina Gelbspötter 2   
sonst.Zugv
ogel 

§ 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel, Dompfaff       § 

Serinus serinus Girlitz       § 

Emberiza citrinella Goldammer       § 

Muscicapa [striata] striata Grauschnäpper       § 

Carduelis chloris Grünfink, Grünling       § 

Parus cristatus Haubenmeise       § 

Erithacus ochruros Hausrotschwanz       § 

Accentor modularis Heckenbraunelle       § 
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wissenschaftlicher Name deutscher Name RL-RP RL-D FFH/VSR Schutz 

Phasianus colchicus Jagdfasan       (§) 

Sylvia curruca Klappergrasmücke V     § 

Sitta europaea Kleiber       § 

Parus major Kohlmeise       § 

Cuculus canorus Kuckuck V V/3 w   § 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke       § 

Erithacus megarhynchos Nachtigall       § 

Lanius collurio Neuntöter V   Anh.I: VSG § 

Perdix perdix Rebhuhn 2 2   § 

Columba palumbus Ringeltaube       § 

Erithacus rubecula Rotkehlchen       § 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen   V 
sonst.Zugv
ogel 

§ 

Turdus ericetorum Singdrossel       § 

Sturnus vulgaris Star V     § 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig       § 

Phylloscopus collybita Zilpzalp       § 

Tabelle 2: potenzielles Vogelartenspektrum im Plangebiet 

 

Potenziell sind Vorkommen von insgesamt 42 Vogelarten im Plangebiet möglich.  

Das zu erwartende Artenspektrum der Brutvögel umfasst überwiegend Kleinvögel der 
Siedlungsbereiche, Gehölze und Halboffenlandschaft. Darüber hinaus kann aufgrund 
der Ressourcenverfügbarkeit (Niststandorte, Futter) die zwischenartliche Konkurrenz 
bedingen, dass nur ein Teil der potentiellen Brutvogelarten überhaupt vorkommen 
kann. Im Plangebiet konnten keine Höhlenbäume und Altnester festgestellt werden.  

Das landesweit gefährdete Rebhuhn (RL 2) könnte das Plangebiet als Nahrungsraum 
aufsuchen. Geeignete Brut- oder Ruheplätze sind aufgrund der Störwirkungen durch 
Hunde nicht vorhanden.  

In der Zusammenschau dürfte die tatsächliche Vogelgemeinschaft eher individuenarm 
und aus den verbreiteten Arten des Siedlungsrandes bestehen und gegenüber dem 
potenziell möglichen (Tabelle 2) eher ein begrenztes Artenspektrum zeigen.  

Fledermäuse 

Konkrete Nachweise von Fledermausarten im Plangebiet liegen nicht vor. Aufgrund 
der Siedlungsnähe ist von jagenden Zwergfledermäusen im Plangebiet auszugehen. 
Da die Arten opportunistisch jagen, ist davon auszugehen, dass die Flächen im Plan-
gebiet zwar Teil des potenziellen Nahrungsraumes, nicht aber essentiell für den Erhalt 
der bekannten und potenziellen Vorkommen sind.  

Baumhöhlen, die als Quartiere von baumhöhlenbewohnenden Arten genutzt werden 
könnten sind nicht vorhanden. 

Reptilien  

Vier Reptilienarten (Blindschleiche, Mauereidechse, Zauneidechse, Waldeidechse) 
sind für das Messtischblatt 6113 Bad Kreuznach gemeldet.  
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Blindschleiche und Waldeidechse sind im Gegensatz zu den vorgenannten Arten le-
bendgebärend (Ovovivipar) und nicht auf sonnenbegünstigte Areale angewiesen. Die 
Waldeidechse bevorzugt darüber hinaus Areale mit höherer Luftfeuchtigkeit. Die Blind-
schleiche ist eurytop, sie nutzt also ohne besondere Spezialisierung eine Vielzahl un-
terschiedlicher Biotope. Dazu gehören auch Wegränder, Gärten der Siedlungsränder 
u.ä. 

Da Kleinstrukturen in südexponierter Lage fehlen, ist zumindest mit Vorkommen von 
Blindschleiche und Waldeidechse in den vorhandenen Gärten im Westen des Plange-
bietes zu rechnen. Die Arten fallen jedoch nicht unter die artenschutzrechtlichen Best-
immungen des § 44 BNatSchG. 

Arten sonstiger Artengruppen 

Mit Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten aus den weiteren für das MTB 
gemeldeten Artengruppen (Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Sonstige) ist nicht zu 
rechnen, da geeignete Habitatstrukturen im Plangebiet nicht ausgebildet sind.  

Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen (Rodungszeitbeschrän-

kung) und Durchführung von grünordnerischen Pflanzmaßnahmen, kann ein 

Eintreten von Verbotstatbeständen verhindert werden. Weitere Untersuchungen 

(Stufe II) sind nicht erforderlich.  

 

2.1.3 Schutzgut Boden 

Den geologischen Untergrund des Gebietes bilden ältere Terrassen (Mittel-, Haupt- 
und Höhenterrassen). Es handelt sich um Schichten aus Kies bis Sand, sandig bis kie-
sig und z.T. lehmige Schichten des Pleistozän-Tertiär. 

Vorherrschende Bodenart sind Parabraunerden aus Lehm und Ton und Regosole aus 
Flusssandkies (Pleistozän-Tertiär). Das Gebiet ist der Bodengroßlandschaft (BGL) der 
Hochflutlehm-, Terrassensand- und Flussschottergebiete zu zuordnen.  

Es handelt sich um Standorte mit mittlerem Wasserspeicherungsvermögen und mit 
schlechtem bis mittleren natürlichen Basenhaushalt.  

Im Plangebiet sind Vorbelastungen des natürlichen Bodengefüges durch die landwirt-
schaftliche Nutzung vorhanden.  

2.1.4 Schutzgut Wasser 

Allgemeine hydrogeologische Situation 

Der Hauptgrundwasserleiter im Einzugsgebiet wird durch die Schichten des Mainzer 
Beckens (Tertiär) gebildet. Es liegt ein silikatischer Porengrundwasserleiter vor. Das 
im Plangebiet anstehende Grundwasser fließt Richtung Westen zur Nahe. 
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Abbildung 5: Trinkwasserschutzgebiet östlich des Plangebietes (GeoExplorer RLP 2015) 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung befinden sich keine 
Oberflächengewässer.  

 

2.1.5 Schutzgut Luft / Klima 

Das Regionalklima in Bad Kreuznach wird durch die umliegenden Gebirge (Hunsrück, 
Soon, Binger Wald, Taunus, Rheinhessisches Tafel- und Hügelland, Nordpfälzer Berg-
land) mitbestimmt. Durch seine Lage ist Bad Kreuznach in Bezug auf Sonnenschein-
dauer, Niederschlag und Wind begünstigt, da die umliegenden Gebirge durch ihre 
Lee-Wirkung (dem Wind abgewandte Seite) den Wind und durch absinkende Luftbe-
wegungen auch die Regenwolken abschwächen und dadurch geringere Niederschläge 
und höhere Sonnenscheinwerte bewirken (Umweltbericht Bad Kreuznach 2000). 

Besonders durch die Lee-Wirkung der im Westen vorgelagerten Höhenzüge stellt der 
Raum Bad Kreuznach das niederschlagsärmste Gebiet in der Bundesrepublik 
Deutschland dar. Die mittlere Niederschlagsmenge lag in Bad Kreuznach in dem Zeit-
raum 1961 bis 1990 bei 517 mm pro Jahr. In dem Zeitraum von 1961 bis 1999 erreich-
te die mittlere Temperatur im Jahr 9,5°C. Vorherrschende Windrichtung ist Südwest 
und West. 

Regionalklimatisch betrachtet befindet sich das Plangebiet innerhalb einer Fläche mit 
klimatischer Funktion („Luftaustauschbereiche und Wirkräume“- LEPIV). Dies bedeu-
tet, dass das Plangebiet im Bereich eines thermisch stark belasteten Luftaustauschbe-
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reiches (geringe Durchlüftung und thermische Belastung in den Sommermonaten) 
liegt, der sich über das gesamte großräumige Nahetal ausdehnt.  

Die landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche dient als Kaltlustentstehungsgebiet. Über 
den nach Westen abfallenden Hang strömt Kaltluft Richtung der vorhandenen Wohn-
bebauung. Der Gehölzbestand fungiert als lokaler Frischluftproduzend. Im näheren 
Umfeld Richtung Osten schließen großflächige Rebflächen an.  

Im Landschaftsplan wird dem Plangebiet eine lokalklimatische Ausgleichsfunktion von 
mittlerer Bedeutung zu gesprochen.  

2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild / Erholung 

Die im Plangebiet vorhandenen Vegetationsstrukturen sind von mittlerer Wertigkeit für 
den Arten- und Biotopschutz. Das Gebiet wird von einer ehemals intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Ackerfläche und Gehölzstrukturen im Osten geprägt. Die direkt 
angrenzenden Flächen sind anthropogen durch Wohnbebauung überprägt. Richtung 
Norden und im Anschluss an den Gehölzbestand im Osten schließen sich weitläufige 
Rebflächen an (Galgenberg). Der Gehölzbestand im Osten des Plangebietes stellt ein 
landschaftlich wertvolles Element in der angrenzenden monotonen Rebfläche dar. 
Gleichzeit fungiert es als Eingrünung der Wohnbebauung aus östlicher Richtung.  

Südlich des Geltungsbereiches befindet sich ein Trampelpfad, welcher die Wohngebie-
te an der Humperdinckstraße im Osten und der Weyroth-Straße im Westen verbindet. 
Entlang des Gehölzbestandes im Osten des Geltungsbereiches führt ein Grasweg 
welcher Richtung Norden in die Rebflächen führt und an weitere Wirtschaftswege an-
knüpft. Die genannten Wege werden insbesondere von Bewohnern mit Hunden der 
angrenzenden Wohngebiete genutzt. Ausgesprochene Attraktionen – sei es land-
schaftlich (Ausblicke etc.), kulturell oder gastronomisch, fehlen im Plangebiet. Es ist 
von lokaler Bedeutung für die direkt angrenzende Wohnbebauung.  

2.1.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Bedeutsame Kultur- und Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plange-
biet nicht vorhanden. Über archäologische Funde ist derzeit nichts bekannt.  

 

2.2 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-

gen der Festsetzungen für das Vorhaben unter Berücksichtigung des allgemei-

nen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden 

Folgende Wirkfaktoren sind zu erwarten: 

Baubedingte Wirkungen 

� Beeinträchtigung / Zerstörung von Böden durch Abgrabungen und Aufschüttun-
gen, Versiegelung, Bodenverdichtung. 

� Lärm- und Abgasemissionen durch Baumaschinen während der Bauphase. 
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Anlagenbedingte Wirkungen 

� Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Überbauung von rund 0,48 ha5, 

� Verluste von rund 0,12 ha Gehölzstrukturen, 

� Verluste von rund 0,57 ha Ackerbrache,  

� Überplanung von rund 0,10 ha Säume, Böschungen, 

� Erhöhter Oberflächenabfluss und verringerte Grundwasserneubildung, 

� Änderung des Lokalklimas durch die aufheizende Wirkung von versiegelten Flä-
chen. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

� Geringfügige Erhöhung des Anliegerverkehrs.  

 

2.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Ge-

sundheit 

Als (umweltbedingte) Auswirkungen auf den Menschen sind in erster Linie gesundheit-
liche Beeinträchtigungen zu verstehen. Zu nennen sind hier insbesondere Lärm und 
Schadstoffimmissionen durch den Verkehr. 

Belastungen durch Lärm und Staub entstehen beim Bau der neuen Gebäude und Zu-
fahrtsstraßen. Bei diesen baubedingten Belastungen handelt es sich aber um temporä-
re Störungen, die auch geringe Störungen für die Anlieger mit sich bringen. 

Erhebliche Auswirkungen durch verkehrliche Emissionen sind aufgrund der angren-
zenden Nutzungen nicht zu erwarten. Die neuen Straßen werden verkehrsberuhigt an-
gelegt.  

Bodenbelastungen, die eine Nutzung des Geländes beeinträchtigen könnten, sind 
nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vorhanden. In Bezug auf das Radongefähr-
dungspotenzial sind bei ordnungsgemäßer Bauausführung der Gebäude (Stand der 
Technik) keine Gefährdungen zu erwarten.  

 

2.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Vegetationsbestände 

Mit der Realisierung des Vorhabens werden rund 0,12 ha Gehölzstrukturen und 
0,57 ha Ackerbrache sowie 0,10 ha Saumstrukturen in Anspruch genommen.  

Im Geltungsbereich werden innerhalb gemäß der GRZ nicht bebaubaren Flächen fol-
gende Biotopstrukturen entstehen: 

� rund 0,28 ha begrünte Grünflächen mit Hecken (270 m) aus heimischen Laubge-
hölzen auf den nicht bebaubaren Grundstücksflächen, 

� 14 Baumpflanzungen im Straßenraum und auf den Grünflächen. 
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Die Pflanzfestsetzungen können die aufgeführten Verluste mindern aber nicht komplett 
im Gebiet kompensieren. Die internen Grünstrukturen stellen jedoch auch für die ver-
breiteten und ungefährdeten Arten nutzbare Lebensräume dar. Sie dienen darüber 
hinaus der Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Boden durch die Neuversiege-
lung, da im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzung eine Extensivierung der Boden-
nutzung erfolgt. Innerhalb des Geltungsbereichs können 0,28 ha der Neuversiegelung 
im Umfang von 0,51 ha ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit von 0,23 ha 
muss auf externen Flächen kompensiert werden. 

Die Kompensation der Biotopverluste (Gehölze und Säume) und der Bodenneuversie-
gelung erfolgt durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen auf externen Flächen 
(Gemarkung Planig, Flurstücke 123,124) außerhalb des Geltungsbereiches.  

Nachfolgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der Eingriffe sowie der vorgese-
henen Ausgleichsmaßnahmen:   

 

Eingriffe Kompensationsmaßnahmen 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Gehölzverlust (0,12 ha) Obstbaumpflanzung 10 St. (Gemarkung Planig) 

 Laubbaumpflanzung 14 St. im Gebiet  

 Heckenpflanzungen (Gärten) 270 m 

Inanspruchnahme Ackerbrache (0,57 ha) Schafbeweidung (Gemarkung Planig) 0,37 ha 

Verlust Säumen/Böschungen (0,10 ha) Nicht bebaubare Flächen gem. GRZ (0,31 ha) 

Schutzgut Boden/Wasser  

Neuversiegelung (0,51 ha) Schafbeweidung (Gemarkung Planig) 0,37 ha 

 Nicht bebaubare Flächen gem. GRZ (0,28 ha) 

Summe: 0,51 ha Summe: 0,65 ha 

Schutzgut Landschaftsbild 

Veränderung durch Bebauung Baum- und Gehölzpflanzungen (siehe oben) 

 

                                                                                                                                          
5 Maximal mögliche Versiegelung durch Verkehrsflächen und gemäß festgesetzter GRZ abzüglich der 

Bestandversiegelung 
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Arten 

Im Sinne des § 44 BNatSchG relevante Beeinträchtigungen geschützter Arten betref-
fen im Gebiet die Gruppen Fledermäuse und Vögel: 

• Fledermäuse 

Es werden keine Quartiere (Sommer- u. Winterquartiere) sowie essenzielle Nahrungs-
räume der potenziell im Gebiet vorkommenden und nachgewiesenen Tiere in An-
spruch genommen. Auch sind keine baubedingten Störungen anzunehmen.  

Durch die Rodung der Gehölze und die anschließende Bebauung kommt es zu Struk-
turänderungen bei gewohnten Flugrouten der Fledermäuse im Gebiet. Auch durch na-
türliche Faktoren wie Windwurf und Waldbrände entstehen Änderungen in Fleder-
maushabitaten. Untersuchungen von ASCHOFF et al. (2005) zeigen, dass sich Fle-
dermäuse rasch an Habitatveränderungen anpassen und neue Flugrouten wählen. Es 
ist daher zu erwarten, dass sich Fledermäuse ihre Flugrouten auch an neue Strukturen 
im Eingriffsbereich wie Gebäude und Wege anpassen werden. Potenzielle Beeinträch-
tigungen von Jagdhabitaten und Flugrouten sind daher als unerheblich zu werten. 

Als anlagebedingte Wirkungen verbleiben ggf. Beeinträchtigungen durch die Straßen-
beleuchtung. Diese sind aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung im Umfeld aber 
nicht als erheblich einzustufen. Durch den Einsatz von LED-Technik lässt sich das 
Konfliktpotenzial weiter mindern.   

Der Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) kann für potenziell vorkommen-
de Fledermausarten ausgeschlossen werden, da kein Höhlen/Spaltenbäume betroffen 
sind.   

Der Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist für potenziell vorkom-
mende Fledermausarten nicht erfüllt. Aufgrund des geringen Baumverlustes und der 
weiterhin verbleibenden Lebensraumstrukturen südöstlich außerhalb des Plangebietes 
ist von einem Erhalt der ökologischen Funktion für die potenziell betroffenen Lokalpo-
pulationen (z.B. Zwergfledermaus) auszugehen. Der Betrachtungsraum bietet auch 
nach der Umgestaltung/Umnutzung weiterhin geeignete Nahrungshabitate im Bereich 
von Grünflächen, Gärten und Saumstrukturen. Beeinträchtigungen für die Lokalpopu-
lation sind in diesem Zusammenhang nicht zu erwarten. Höhlenbäume werden durch 
die Maßnahme nicht gerodet. 

Da weiterhin der überwiegende Teil der Gehölzstrukturen südöstlich des Geltungsbe-
reiches bestehen bleiben und keine Höhlenbäume verloren gehen, bleibt die ökologi-
sche Funktion von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten potenziell betroffener Fledermäu-
se im räumlichen Zusammenhang weiterhin bestehen.  

Der Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird nicht ausgelöst. Störungen 
von Fledermausvorkommen (Quartiere, Nahrungsräume) im Zusammenhang mit Bau-
aktivitäten (Lärm, Baustellenbeleuchtung) sind im betrachteten Fall nicht zu erwarten. 
Fledermäuse sind dämmerungs- und nachtaktiv und jagen somit zu Tageszeiten, in 
denen keine Bauaktivitäten stattfinden. Vorbelastungen bestehen durch die vorhande-
ne Straßenbeleuchtung der angrenzenden Wohnbebauung. 
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• Vögel 

Im Sinne des § 44 BNatSchG relevante Beeinträchtigungen besonders geschützter Ar-
ten treffen im Geltungsbereich in erster Linie häufige und verbreitete Vogelarten. Sie 
können durch die Begrenzung der Rodungszeiten außerhalb der Brutzeiten minimiert 
werden. 

Eine für die Arten als Beeinträchtigung zu wertende Einschränkung der Nahrungssu-
che, bzw. Jagdmöglichkeiten ist sowohl bei den Fledermäusen als auch bei den Vö-
geln nicht zu erwarten. Es bestehen ausreichend Ausweichmöglichkeiten, die von den 
durchwegs mobilen Arten auch genutzt werden können. Zusätzlich entstehen neue 
Habitatstrukturen auf der Ausgleichsfläche im Geltungsbereich. Höhlenbaumverluste 
treten nicht ein. 

Angesichts des verbleibenden Angebots an mindestens gleichwertigen (Teil-) Habita-
ten im Umfeld des Plangebietes, auf die die betroffenen Individuen ausweichen kön-
nen, der zeitlichen Begrenzung der Rodungs- und Räumarbeiten auf das Winterhalb-
jahr und die Neuanlage von Ersatzlebensräumen, kann festgestellt werden, dass auch 
mit dem Vorhaben die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang für alle verbreiteten und ungefährdeten Arten 
weiterhin gewahrt bleibt. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen ist nicht ge-
fährdet. Ausnahmegenehmigungen gem. § 45 Abs. 8 BNatSchG sind nicht erforder-
lich.  

Bei den Brutvögeln ist zu erwarten, dass es sich bei dem Großteil des im Eingriffsbe-
reich (potenziell) vorkommenden Artenspektrums um Arten handelt, die jedes Jahr 
neue Nester anlegen und bezüglich ihrer Brutstätten sehr variabel und wenig ortsge-
bunden sind. Sie sind somit in der Lage, geänderte Situationen (z.B. Fällung von Bäu-
men) ohne nennenswerte Auswirkung auf ihre lokalen Populationen anzunehmen. 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass überwiegend bereits anthropogen überprägte 
Strukturen durch das Vorhaben beansprucht werden. Horste von streng geschützten 
Greifvogelarten konnten im Rahmen der Geländebegehungen zur Biotoptypenkartie-
rung nicht nachgewiesen werden. Baumhöhlen sind im Plangebiet ebenfalls keine 
festgestellt worden.  

Weitere Auswirkungen auf die Fauna sind durch den Baubetrieb aufgrund optischer 
und akustischer Störungen möglich. Diese sind aber auf die Bauzeit begrenzt und da-
her nur vorübergehend. Beeinträchtigungen betreffen jedoch nur störempfindliche Vo-
gelarten. Vorkommen störempfindlicher Vogelarten sind im Gebiet nicht bekannt und 
werden aufgrund der Lage am Ortsrand sowie der Nutzung durch Spaziergänger mit 
Hunden (Vorbelastung) auch ausgeschlossen.  

Auch nach Fertigstellung der Wohnbebauung ist nicht mit erheblichen Störwirkungen 
zu rechnen, die über die ohnehin vorhandenen optischen und akustischen Wirkungen 
im Zusammenhang mit den angrenzenden Wohnnutzungen (Verkehr, Fußgänger etc.) 
hinausgehen. Zudem kann begründet davon ausgegangen werden, dass die im Vor-
habensbereich ansässigen Arten an diese Nutzungen bereits gewöhnt sind.  
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Es kommt vorhabensbedingt somit nicht zu neuen Beeinträchtigungen und auch nicht 
zu einer relevanten Verstärkung bzw. Verlängerung bereits bestehender Vorbelastun-
gen. 

Der Tötungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ist für die Vogelarten bei Beach-
tung von Maßnahmen zur Vermeidung baubedingter Tötungen (Rodung außerhalb der 
Brutzeit) nicht erfüllt.  

Der Schädigungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist für weit verbreitete und 
ungefährdete Vogelarten bei Durchführung der Rodungsarbeiten außerhalb der Brut-
periode nicht erfüllt. Vorkommen streng geschützter Vogelarten sind nicht bekannt und 
werden auch nicht erwartet, da geeignete Habitatstrukturen für spezialisierte Arten feh-
len, bzw. keine Hinweise auf Vorkommen im Gebiet gegeben sind (z.B. Baumhöhlen 
als Hinweis auf Spechte). Ausweichräume sind in unmittelbarer Umgebung des Plan-
gebietes vorhanden. Das Nahrungsangebot ist aufgrund der angrenzenden Strukturen 
und der zukünftigen Grünflächen ebenfalls gesichert. Die ökologische Funktion evtl. in 
Einzelfällen betroffener Fortpflanzungs-oder Ruhestätten bleibt daher erhalten. 

Der Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird durch die vorhabensbe-
dingten Wirkungen nicht ausgelöst. Störwirkungen sind wenn überhaupt in der Bau-
phase möglich. Sie wirken aber nur temporär und lassen bei Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen (Rodungszeitbegrenzung) keine Auswirkungen erwarten, 
die den Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtern. 

Das Wohngebiet führt weder zu einer Verstärkung noch zu einer Verschärfung von be-
reits vorhandenen Vorbelastungen durch die umgebenden Siedlungsflächen und auch 
die Erholungsnutzung (Spaziergänger u.a. auch mit Hund).   

Im Zusammenhang mit dem Bau und der Nutzung des Gebietes kommt es auch nicht 
zu Störungen des Lebensraumverbundes (Zerschneidungseffekten). 

 

• Weitere Arten 

Da Laichgewässer im Gebiet fehlen, kann eine artenschutzrechtlich relevante Betrof-
fenheit geschützter Amphibienarten ausgeschlossen werden. Südexponierte Böschun-
gen als potenzielle Reptilienhabitate sind ebenfalls nicht vorhanden. Weitere arten-
schutzrechtlich relevante Arten sind im Plangebiet nicht zu erwarten.   

 

2.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Abgrabungen und Aufschüttungen wird der dort vorhandene Boden zerstört. 
So weit wie möglich werden auf den betroffenen Flächen wieder Oberboden und eine 
Begrünung aufgebracht, so dass sich die Böden regenerieren können. Die maximale 
Versiegelung im Bereich der Baufelder (allgemeines Wohngebiet) wird durch die GRZ 
auf 40% begrenzt. Durch die Begrünungsfestsetzungen werden im Gebiet umfangrei-
che Baumpflanzungen und Grünstrukturen entstehen, die die Eingriffe im Gebiet aus-
gleichen. 
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Insgesamt kommt es zu einer Neuversiegelung im Umfang von 0,51 ha (GRZ 0,4 + 
60% + Straßenverkehrsfläche abzüglich Bestandsversiegelung). Durch Versiegelung 
wird belebte Bodenfläche nachhaltig zerstört, die Versickerungsrate verringert und 
somit negativ in den Wasserhaushalt eingegriffen. 

Durch die Begrünung der nicht gemäß nach GRZ überbaubaren Bereiche im Plange-
biet, kommt es auf vormals intensiv genutzten Ackerflächen zu einer Extensivierung 
der Bodennutzung. Diese wird als multifunktionaler Ausgleich angerechnet (Ausgleich 
Bodenfunktion und Biotopverluste, vgl. Kap. 2.2.2). 

Die nicht im Gebiet ausgleichbare Neuversiegelung von 0,23 ha wird auf externen Flä-
chen in der Gemarkung Planig, Flurstücke 123 und 124 kompensiert (Ökokontoflächen 
der Stadt Bad Kreuznach).  

Auswirkungen durch den Verlust von Vegetation und Lebensräumen für Pflanzen und 
Tiere werden gesondert erläutert. Hinweise auf Altablagerungen bestehen nach derzei-
tigem Kenntnisstand nicht. 

Durch die Verwendung von versickerungsfähigen Bodenbelägen kann auch nach Rea-
lisierung des Vorhabens ein Großteil des Niederschlagswassers im Geltungsbereich 
versickern.  

Bedingt durch die Topografie können bei der Bebauung der Grundstücke bereichswei-
se Geländeverschiebungen erforderlich sein. Negative Auswirkungen sind jedoch nicht 
zu erwarten.  

2.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Durch die Überbauung und Befestigung offener Bodenflächen ergibt sich ein verstärk-
ter oberirdischer Abfluss von Niederschlagswasser sowie eine Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate. Insgesamt werden ca. 0,51 ha offene Bodenfläche bei 
Realisierung des gesamten Bebauungsplans neu versiegelt.  

Das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser wird an die Ortskanalisation angeschlos-
sen.  

Gemäß Bodengutachten (Anlage zum Bebauungsplan) und Topografie des Grund-
stücks ist eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich. 

Die Rückhaltung des gesamten Niederschlagswassers erfolgt auf dem Grundstück 
(Stauraumkanal). Zudem erfolgt eine gedrosselte Abgabe an den öffentlichen Misch-
wasserkanal. 

Durch die Begrenzung der bebaubaren Fläche wird noch ein hoher Grünanteil im Ge-
biet gesichert. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu er-
warten. 

2.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft 

Durch die Versiegelung von Flächen kommt es zu einer Veränderung der lokalen 
Klimabilanz. Die befestigten Flächen werden zukünftig zu Zeiten früherer Kaltluftpro-
duktion die tagsüber gespeicherte Wärme zur Nachtzeit wieder abgeben und für eine 
Aufheizung der Umgebung sorgen.  



L.A.U.B.-GmbH – Proj.-Nr. 88/15: Umweltbericht B-Plan „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“  

 

 

 26 

Es sind keine Faktoren erkennbar, die eine besondere, bzw. überdurchschnittliche Be-
lastung gegenüber vergleichbaren Gebieten erwarten lassen.  

Durch die lockere Bebauung wird auch in Zukunft ein hoher Grünflächenanteil das Ge-
biet prägen. Die Baum- und Gehölzpflanzungen helfen Temperaturspitzen im Gebiet 
zu mindern.  

2.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild/Siedlungsbild und die Erho-

lung 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind durch die Ausweisung ei-
nes weiteren Wohngebietes nicht zu erwarten. Durch die Bebauung kommt es zu einer 
Ergänzung von bestehender Wohnbebauung. Durch die festgesetzte GRZ von 0,40 
wird eine lockere Bebauung mit relativ hohem Grünanteil entstehen. Die maximal zu-
lässige Höhe der Häuser wird unter Berücksichtigung der angrenzenden Nutzungen 
begrenzt. Durch die Begrünungsfestsetzungen wird das Wohngebiet gut in die Umge-
bung eingebunden.  

Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung bestehen während der Bauphase. Da das 
Gebiet nur eine eingeschränkte Bedeutung für die Erholungsnutzung aufweist und sich 
der Konflikt nur auf die Bauphase bezieht, ist die Beeinträchtigung als gering einzustu-
fen.  

2.2.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bedeutsame Kultur- oder Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plange-
biet nicht vorhanden. Über archäologische Funde ist derzeit nichts bekannt. Insoweit 
ist auch nicht von Auswirkungen auszugehen. 

 

2.2.8 Zusammenfassung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie 

Schutzgebiete 

Für das Gebiet sind mit der Umsetzung des Bebauungsplans Auswirkungen in folgen-
dem Umfang und folgender Erheblichkeit zu erwarten.  

Umweltschutzgut 
Umweltauswirkung 

nicht erheblich erheblich 

Tiere / Pflanzen X - 

Geologie / Boden X - 

Wasser X - 

Luft/Klima X - 

Landschaftsbild / Erholung X - 

Mensch X - 

Kultur- und Sachgüter X - 
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Schutzgebiete 

Merkmal 
Auswirkung 

ja / nein 
Erhebliche 

Auswirkungen 
Bemerkungen 

FFH-, Vogelschutzgebiete nein -  

Naturschutzgebiete nein -  

Naturdenkmale nein -  

Landschaftsschutzgebiete nein -  

Geschützte Landschaftsbestandteile nein -  

Geschützte Biotope nein -  

Überschwemmungsgebiete nein -  

Wasserschutzgebiete nein -  

Gebiet mit Überschreitung gesetzlich 
festgelegter Umweltqualitätsnormen 

nein -  

 

2.2.9 Wechselwirkungen 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich 
gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wir-
kungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten.  

Die Auswirkungen auf die zu untersuchenden Schutzgüter als Teilsegmente des Na-
turhaushaltes betreffen ein komplexes Wirkungsgefüge mit zahlreichen Wechselbe-
ziehungen.  

Durch die Baumaßnahme verändert sich das Landschaftsbild/Siedlungsbild im Nahbe-
reich. Ebenso gehen die vorhandenen Biotopstrukturen verloren, was wiederum zum 
Verlust bzw. zur Veränderung des Angebots an Tierlebensräumen führt.   

Geländemodellierung und Bebauung verursacht ferner den Verlust bzw. die Verände-
rung der gewachsen Böden und des Wasserhaushalts. 

Über die allgemein zutreffenden Wechselbeziehungen zwischen den Belangen des 
Umweltschutzes hinaus gibt es im Untersuchungsgebiet keine Besonderheiten. 

 

3 Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen der Festsetzungen für das Vorhaben vermieden, vermindert oder soweit 

möglich ausgeglichen werden können 

Die Ausweisung des geplanten Wohngebietes samt Erschließung wird unvermeidlich 
zu Eingriffen in Natur und Landschaft führen. 

Maß und Umfang der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen richten sich 
nach der durch die Baumaßnahme hervorgerufenen Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit 
der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie sonstige Schutzgü-
ter. 
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Zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Auswirkungen 
sieht der Bebauungsplan folgende Maßnahmen vor: 

3.1 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft i.V.m. Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflan-

zungen und für die Erhaltung von Baumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen 

 

3.1.1 Einschränkung des Rodungszeitpunktes bzw. der Inanspruchnahme sonstiger 

Biotopstrukturen 

Die Räumung des gesamten Baufeldes sowie die Rodung von Gehölzen ist auf den 
Zeitraum von (jeweils einschließlich) Oktober bis Februar beschränkt. 

Begründung: 

Die Einschränkung verhindert, dass die Verbote des § 44 BNatSchG bzw. der EU-
Vogelschutzrichtlinie betroffen sind. Außerhalb dieses Zeitraums ist eine Brut zumin-
dest einzelner, häufiger Gehölzbewohner nicht auszuschließen. Eine Rodung wäre nur 
nach einer Befreiung von diesen Schutzvorschriften mit den entsprechenden Untersu-
chungen und Antragsunterlagen möglich. Dies kann durch die genannte Einschrän-
kung verhindert werden. 

3.1.2 Entwicklung von Ausgleichsflächen (extern) 

Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft stehen zwei Flächen in der 
Gemarkung Planig, Flur 2, Parzellennummern:123 – 124 zur Verfügung. 
Die Flächen liegen nördlich von dem Stadtgebiet Bad Kreuznach und obwohl sie zur 
Gemarkung Planig gehören liegen sie nur etwa 500 m vom Ortskern Ippesheim und 
ca. 1.500m vom Ortskern Planig entfernt. 
Begrenzt werden sie von landwirtschaftlichen Wegen, die im westlichen Bereich auch 
als Wanderweg ausgewiesen ist.  
Der Landschaftsraum zwischen Ippesheim, Planig und dem nördlichen Gewerbegebiet 
ist intensiv landwirtschaftlich (Ackerbau) geprägt. Insgesamt sind nur wenig positive vi-
suelle Gestaltungselemente vorhanden. 
Die ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Flächen waren Bestandteil eines Kiesab-
bauverfahrens, dass außerdem eine Nord-östlich gelegene heutige Was-
ser/Teichfläche umfasste. Da die Stadt die Flächen nach Übertragung der Eigentums-
rechte jedoch wieder landwirtschaftlich nutzen, d.h. verpachtet wollte, entschied man 
sich dafür die Fläche in dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und dement-
sprechend eben auszugestalten, sodass landwirtschaftliche Nutzung möglich wäre. 
 
Die Flächen wurden aufgrund des benötigten Kompensationsbedarfs aus Konversi-
onsprojekten für verschiedene Bebauungspläne als Ausgleichsflächen entwickelt.  
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Auf den Flurstücken 123 und 124 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
Offenhaltung der Fläche durch Schafbeweidung 
Die Flächen werden langfristig durch extensive Schafbeweidung offen gehalten. 
 
Pflanzung von Obstbäumen 
Auf der Fläche 123 sind mind. 10 Obstbäume, regionaltypischen Sorten (Qualität: 
Hochstamm, Stu. 16-18 cm) anzupflanzen, regelmäßig zu pflegen und bei Abgang 
gleichwertig/-artig durch Neupflanzung zu ersetzen. Eine Pflanzliste mit regionaltypi-
schen Sorten ist in der Anlage zum Umweltbericht beigefügt. 
 

 
Abbildung 6: Externe Ausgleichsflächen in der Gemarkung Planig 

 

Begründung: 

Durch die Offenhaltung von ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen in einer 
strukturarmen Umgebung sowie durch die ergänzende Baumpflanzung entstehen 
neue Biotopstrukturen. Die Eingriffe durch den Bebauungsplan „Zwischen Weyroth 
und Humperdinckstraße“ können durch die Umsetzung der genannten Maßnahmen 
kompensiert werden. 
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3.2 Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

3.2.1 Begrünung der Parkflächen 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind im Bereich der abgegrenzten Flächen 
für Nebenanlagen (Parkflächen) 14 standortgerechte, heimische Laubbäume zu pflan-
zen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sind regelmäßig zu pflegen (ausreichendes 
wässern und regelmäßiges Aufasten, Pflege der Baumscheiben) und bei Abgang 
durch Neupflanzung zu ersetzen. 

Mindestqualität: Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm, mind. 3xv mit Ballen, (Vegeta-
tionsauswahl siehe beigefügte Pflanzliste 1A und 1B). Die Pflanzungen sind spätes-
tens in der auf das Jahr der Bezugsfertigkeit folgenden Pflanzperiode vorzunehmen.  

Hinweis: Die Grenzabstände gemäß Nachbarrechtsgesetz sind einzuhalten. 

 

Begründung: 

Die Festsetzung zur Pflanzung von Bäumen auf den Grundstücken sichert ein Min-
destmaß an Grünstrukturen im Gebiet und dient darüber hinaus der Begrenzung der 
auszugleichenden Eingriffe und damit auch des erforderlichen Ausgleichs. 

3.2.2 Begrünung der privaten Grünflächen 

Durch den Vorhabensträger erfolgt eine Eingrünung der einzelnen Grundstücke durch 
Pflanzung von Hecken aus heimischen Sträuchern (z.B. Liguster, Hainbuche). Die 
Sträucher sind regelmäßig zu pflegen (ausreichendes wässern und regelmäßiges Auf-
asten, Pflege der Baumscheiben) und bei Abgang durch Neupflanzung zu ersetzen. 

3.2.3 Verwendung von versickerungsfähigen Belägen 

Wege und Stellflächen im Geltungsbereich sind aus wasserdurchlässigen Bodenbelä-
gen (z.B. Fugenpflaster, Rasengittersteine, Schotter, Schotterrasen) herzustellen um 
die Versickerung von Niederschlagswasser innerhalb des Plangebietes zu ermögli-
chen.  

 

3.3 Zuordnung von externen Ausgleichsflächen für die Eingriffe in Natur und Land-

schaft 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um bebauten Außenbereich nach § 35 
BauGB. Den Eingriffen in Natur und Landschaft im Bereich des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes „Zwischen Weyroth und Humperdinckstraße“ werden folgende Aus-
gleichsflächen außerhalb des Plangebietes zugeordnet: 

• Gemarkung Planig, Flur 2, Parzellennummern:123 – 124 

Die Flächen werden langfristig durch extensive Schafbeweidung offen gehalten. Auf 
dem Flurstück 123 sind mind. 10 Obstbäume, regionaltypischen Sorten (Qualität: 
Hochstamm, Stu. 16-18 cm) anzupflanzen, regelmäßig zu pflegen und bei Abgang 
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gleichwertig/-artig durch Neupflanzung zu ersetzen. Eine Pflanzliste mit regionaltypi-
schen Sorten ist in der Anlage zum Umweltbericht beigefügt. 

Die rd. 3.700 m² große Ausgleichsfläche wird den Eingriffen wie folgt zugeordnet:  Fläche (m²) % Anteil Ausgleichsfläche Gemeinschaftsanlagen Zweckbe-stimmung Erschließungsfläche 990 12  444 
öffentliche Verkehrsfläche Zweck-bestimmung Fußgänger 347 5  185 Wohngebiet 6689 83 3071 8026 100 3.700 

 

4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichti-

gung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

Die Möglichkeiten, weitere Wohnbauflächen in der Stadt Bad Kreuznach auszuweisen 
sind begrenzt. Das geplante Wohngebiet wird aus dem Flächennutzungsplan heraus 
entwickelt und schließt an vorhandene Wohnbebauung an.  

Insofern wurden im Zuge der Planaufstellung des vorliegenden Bebauungsplans keine 
weiteren Alternativen für die Ausweisung geprüft. 

5 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-

ren bei der Umweltprüfung und Hinweise auf Probleme bei der Zusammenstel-

lung der Angaben 

Zur Beschreibung und Bewertung des Status-Quo und der Eingriffsbeurteilung wurden 
übergeordnete Planungen sowie relevante Fachplanungen ausgewertet. Des Weiteren 
erfolgten Bestandaufnahmen im Gelände.  

Im Umweltbericht erfolgte eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durch Quantifizierung 
der mit den getroffenen Bebauungsplanfestsetzungen möglichen Beeinträchtigungen 
und Gegenüberstellung von Eingriffen und grünordnerischen sowie artenschutzrechtli-
chen Maßnahmen. Darüber hinaus wurden keine schutzgutbezogene Fachgutachten 
erstellt. 

Probleme bei der Zusammenstellung der für die Umweltprüfung erforderlichen Anga-
ben traten nicht auf.  

Festzustellen ist, dass sonstige, weiter ins Detail gehende qualifizierende und quantifi-
zierende Beschreibungen zu den Schutzgütern Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Kli-
ma / Luft, Landschaftsbild / Erholung, Mensch und Kultur- und Sachgüter sowohl im 
Zustand des Status Quo als auch für den Prognosezeitpunkt die vorstehenden Ergeb-
nisse nicht verändert hätten. 
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6 Monitoring 

Gem. § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, 
die auf Grund der Durchführung des Bebauungsplanes eintreten, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die Bestimmung der Überwa-
chung relevanter Umweltauswirkungen liegt im planerischen Ermessen der Gemeinde.  

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der ge-
troffenen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten. 

Als Maßnahmen zur Überwachung möglicher Auswirkungen werden vorgesehen: 

� Begleitung der Kompensationsmaßnahmen bis zum Erreichen der Entwicklungs-
ziele. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie auf Mensch, Kultur- 
und sonstige Sachgüter keine Prognoseunsicherheiten gegeben, die darüber hinaus-
gehende Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) erfordern. 

7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 

Die Belange der Umwelt werden in Bezug auf Natur und Landschaft im vorliegenden 
Umweltbericht unter dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt abgehan-
delt. Demnach führt die Ausweisung von Wohnbauflächen mit Erschließung zu Aus-
wirkungen auf die Umwelt und Eingriffen in Natur und Landschaft: 

Es kommt zu einer Überplanung eines rd. 0,83 ha großen Gebietes. In Einzelnen sind 
0,57 ha Ackerbrache geringer Wertigkeit sowie 0,12 ha Gehölzstrukturen mittlerer 
Wertigkeit von einer Inanspruchnahme betroffen. Insgesamt kommt es zu einer maxi-
malen Versiegelung (Begrenzung durch GRZ + 60%) im Umfang von 0,55 ha. Abzüg-
lich der Bestandsversiegelung von 0,04 beläuft sich die auszugleichende Neuversiege-
lung auf 0,51 ha. 

Die vorhandenen Strukturen bieten aufgrund der Ausprägung und den Nutzungen, 
überwiegend verbreiteten Arten Überlebensmöglichkeiten. Der Geltungsbereich ist 
darüber hinaus Teil-Lebensraum von streng geschützten Arten (potenzielles Jagdhabi-
tat für in der Umgebung vorkommende Fledermausarten). 

Zu den Flächen mittlerer Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz und somit zu den 
hochwertigsten Flächen im Plangebiet gehören die Gehölzstrukturen im südöstlichen 
Bereich des Gebietes. Die restlichen Offenland- bzw. Vegetationsstrukturen gehören 
aufgrund der Artenzusammensetzungen zu den Biotopen geringer bis mittlerer ökolo-
gischer Bedeutung.  

Durch die Begrünungsfestsetzungen wird im Gebiet ein Mindestmaß an Grünflächen 
gesichert:  
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• rund 0,28 ha begrünte Grünflächen mit Hecken (270 m) aus heimischen 
Laubgehölzen auf den nicht bebaubaren Grundstücksflächen, 

• 14 Baumpflanzungen im Straßenraum und auf den Grünflächen. 

Die internen Grünflächen (Nicht bebaubare Flächen: 0,28 ha) dienen der Kompensati-
on einer Teilfläche der Neuversiegelung, da hier auf ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen durch die Anlage von Gärten eine Extensivierung der Bodennutzung 
erfolgt.    

Darüber hinaus ist für die Kompensation der Bodenneuversiegelung und der Bio-

topverluste geringer bis mittlerer Wertigkeit ein externer Ausgleich erforderlich. Dieser 
erfolgt auf den Flurstücken 123 und 124 in der Gemarkung Planig. 

Neben der langfristigen Offenhaltung durch Schafbeweidung werden regionaltypische 
Obstgehölze gepflanzt.  

Die Eingriffe in das Landschaftsbild werden durch die Baumpflanzungen und durch 
die lockere Bebauung mit hohem Grünanteil minimiert.  

Die mit dem Vorhaben verbundenen (potenziellen) Wirkungen auf die Fauna können 
durch entsprechende Maßnahmen vermieden, minimiert und kompensiert werden. Un-
ter Berücksichtigung dieser Maßnahmen kommt es durch das geplante Bauvorhaben 
nicht zu einer Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. mit 
Abs. 5 BNatSchG. Die Umsetzung des Planvorhabens führt bei keiner planungsrele-
vanten Tierart zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Popula-
tion.  

Für die Schutzgüter Klima und Luft sind keine negativen Auswirkungen durch die Er-

schließung eines weiteren Wohngebietes zu erwarten. Sach- und Kulturgüter werden 
durch das geplante Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

8 Zusammenfassendes Ergebnis der Umweltprüfung 

Im Ergebnis der Umweltprüfung wurde festgestellt, dass unter Berücksichtigung der 
Bestandsituation keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der Schutz-
güter zu erwarten sind und die Eingriffe durch Maßnahmen der Vermeidung, Vermin-
derung und des Ausgleichs kompensiert werden können.  

9 Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplans 

Das für die Realisierung des Bebauungsplans erforderliche Gelände ist im Besitz der 
Stadt Bad Kreuznach. Für die Verwirklichung der Ziele des Bebauungsplanes erfolgt 
ein Umlegungsverfahren.  




